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Geschaftsbericht
der Kantonalen
Rekurskommission

I. Allgemeines

Die Tatigkeit der Kantonalen Rekurskommission hat sich wah-
rend des ganzen Jahres im normalen Rahmen abgewickelt. Der
Prasident wirkte weiterhin als Mitglied der eidgendssischen Ex-
pertenkommission flr die Ausarbeitung eines neuen Wehr-
steuergesetzes mit. Es fanden indessen nur Sitzungen von Un-
terausschissen statt. Die Expertenkommission als solche ist
1968 nicht zusammengetreten.

Zahlenmassig am bedeutendsten waren die Rekurse und Be-
schwerden betreffend die Einkommen- und Vermdgensteuern
der nattirlichen und die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristi-
schen Personen. Es wurden 448 (Vorjahr: 400) solche Rekurse
und Beschwerden beurteilt. Erheblich war mit 86 (62) auch die
Zahl der Rekurse hinsichtlich der Vermdgensgewinnsteuer. Von
den bis zum Ende des Berichtsjahres eingegangenen 185 Rekur-
sen betreffend die im Verfahren der Hauptrevision auf den 1. Ja-
nuar 1967 festgesetzten amtlichen Werte konnten 57 erledigt wer-
den. Es handelte sich dabei zur Hauptsache um Rekurse gegen
Kostenverfiigungen, die vom Prasidenten als Einzelrichter zu
beurteilen waren. Wo die Héhe der amtlichen Werte tGberprift
werden muss, setzt der Entscheid regelméassig einen Augen-
schein voraus. Die Erledigung dieser Rekurse wird daher einige
Zeit beanspruchen. Militarpflichtersatzbeschwerden hat die
Kantonale Rekurskommissioninsgesamt 30 (27) beurteilt.

Im Berichtsjahr hat sich herausgestellt, dass die Praxis der Ver-
anlagungsbehorden in der Behandlung von Einsprachen, die
keine Begriindung enthalten, bisher sehr unterschiedlich war.
Die Kantonale Rekurskommission hatte Ende 1966 in Bestati-
gung ihrer Rechtsprechung die Verfligung einer Veranlagungs-
behorde geschitzt, die wegen fehlender Begriindung auf eine
Einsprache nicht eingetreten war. Die gegen diesen Entscheid
erhobene Beschwerde hat das Verwaltungsgericht am 24. April
1967 abgewiesen. Das Gericht stellte fest, Artikel 135 Absatz 2
StG bringe klar zum Ausdruck, dass eine Einsprache begriindet
sein musse; d.h. dass eine kurze Begriindung ein Giiltigkeitsre-
quisit einer formgentigenden Einsprache darstelle. In der Folge
sind in bezug auf die Veranlagungsperiode 1967/68 sehr zahlrei-
che Rekurse eingegangen, in welchen sich Steuerpflichtige dar-
tiber beschwerten, dass die Veranlagungsbhehorde wegen feh-
lender Begriindung auf eine Einsprache nicht eingetreten sei.
Mehrere Steuerpflichtige wiesen nach, dass in fritheren Peri-
oden auf gleichlautende Einsprachen-ohne Begriindung —ohne
weiteres eingetreten worden war.

Die Untersuchung hatergeben, dass die Vorschriftin Artikel 135
Absatz 2 Satz 2 StG unterschiedlich gehandhabt worden ist.
Wéahrenddem einzelne Veranlagungsbehérden auf unbegriin-
dete Einsprachen nicht einzutreten pflegten, haben andere dem
Erfordernis, eine Einsprache kurz zu begriinden, mindestens seit
Jahren keine Bedeutung beigemessen. Sie haben auch Einspra-

chenohneirgendwelche Begriindung ohne weiteres an die Hand
genommen. Der erwahnte Entscheid des Verwaltungsgerichts
veranlasste sie zu einer Anderung ihrer Praxis, was sich fiir die
Veranlagungsperiode 1967/68 auswirkte.

Da die bisherige Praxis in den betreffenden Veranlagungskrei-
sen offenbar allgemein bekannt war und viele Steuerpflichtige
und auch Steuervertreter (Treuh&nder) sich danach eingestellt
hatten, fiihrte die plotzliche Praxisanderung dazu, dass auf eine
grosse Zahl von unbegriindeten Einsprachen nicht eingetreten
wurde. Trotzdem die Praxisédnderung auf einem Entscheid des
Verwaltungsgerichts beruhte, kam die Kantonale Rekurskom-
mission zum Schlusse, dass sie mindestens fir die Veranla-
gungsperiode 1967/68 als ungerechtfertigt erachtet werden
miisse. Die Anderung einer Ubung, die sich wahrend Jahren
eingelebt hat, - ohne rechtzeitige Ankiindigung - verstiesse
nachihrer Ansichtgegen den Grundsatz von Treu und Glauben.
Demzufolge hat die Kommission Geschéfte, in denen die Veran-
lagungsbehérden wegen fehlender Begriindung auf Einspra-
chen nicht eingetreten waren, zur Nachholung des Einsprache-
verfahrens an sie zuriickgewiesen.

Im Vorjahresbericht ist auf eine Eingabe an die kantonale Ge-
sundheitsdirektion hingewiesen worden, in welcher um Priifung
der Frage ersucht wurde, ob nicht medizinische Begutachtun-
gen in Militarpflichtersatzfallen von den Instituten der Uni-
versitat als kantonalen Amtsstellen unentgeltlich oder zu einem
reduzierten Tarif durchgefiihrt werden kénnten. Der mittlerweile
eingegangenen Antwort, die sich auf die Stellungnahme des
Arztekollegiums stiitzt, ist zu entnehmen, dass die Universitats-
kliniken Begutachtungsauftrage ausfiihren, aber mindestens
zum gleichen Honorar, wie es auch der frei praktizierende Arzt
verlangen wiirde.

Wie Ublich sind die grundlegenden, das bernische Steuerrecht
betreffenden Entscheide der Kantonalen Rekurskommission in
der « Monatsschrift fir Bernisches Verwaltungsrecht und Nota-
riatswesen» verdffentlicht worden. Auch in der «Neuen Steuer-
praxis» wurden zahlreiche Entscheide abgedruckt.

Il. Personelles

Am 17.Februar 1968 verlor die Kantonale Rekurskommission
durch Tod Herrn Fiirsprecher Manfred von Wattenwyl, der 1938
als Ersatzmann gewahlt worden war und seit 1960 als Mitglied
geamtet hat. Herr von Wattenwyl hat der Kommission dank sei-
ner griindlichen juristischen Kenntnisse und seiner Vertrautheit
mit den wirtschaftlichen Verhaltnissen sehr wertvolle Dienste
geleistet. Die Kantonale Rekurskommission dankt ihm fiir seine
Mitarbeit und auch fir die Freundschaft, die er den einzelnen
Mitgliedern entgegengebracht hat.
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Zu seinem Nachfolger wahlte der Grosse Ratam 15.Mai 1968 den
bisherigen Ersatzmann, Herrn Firsprecher Roland Jacobi.
Gleichzeitig wurde als neuer Ersatzmann gewahlt Herr Notar
Walter Baumann, Sinneringen.

Auf 31.Januar 1968 ist Herr Notar Rudolf Brunner, der seit 1965
als juristischer Sekretéar geamtet hatte, aus dem Dienst der Kan-
tonalen Rekurskommission ausgetreten, um eine Stelle beim
Bund zu Gbernehmen. Seine Stelle konnte erst auf 1. Mai wieder
besetzt werden mit Herrn Fursprecher Urs Graf.

Mit Riicksicht auf die gestiegene Geschéftslast ermachtigte der
Regierungsrat die Kantonale Rekurskommission, auf 1.Januar
1969 einen weiteren juristischen Sekretér in Dienst zu nehmen.
Doch fehlte es an Bewerbern.

I11. Geschaftslast

Die Zahl der Neueingange war mit 776 wesentlich héher als im
Vorjahr (555). Die Steigerung ist zur Hauptsache auf die Rekurse
im Zusammenhang mit der auf den 1.Januar 1967 durchgefiihr-
ten Hauptrevision der amtlichen Werte zurlckzufiihren. Der
Ausstand auf Jahresende betrug 679 und war damit gegentiber
dem Jahresbeginn (547) ebenfalls erhoht.

IV. Entscheide und Beschwerden

Im Berichtsjahr sind 643 (Vorjahr: 510) Geschéfte beurteilt wor-
den.241(108) Rekurse und Beschwerden wurden vollstandig, 145
(155) teilweise gutgeheissen, 217 (183) dagegen abgewiesen. 38
(56) Rekurse konnten zufolge Riickzugs abgeschrieben werden,
undin 2 (8) Fallen schliesslich war festzustellen, dass ein Rekurs
oder eine Beschwerde gar nichtvorlag.

Das Verwaltungsgericht hat insgesamt 40 (44) Beschwerden
gegen Entscheide der Kantonalen Rekurskommission beurteilt.
Von den 16 im Vorjahresberichtals noch unerledigt angefiihrten
Beschwerden hat es 3 vollstandig und 1 teilweise gutgeheissen,
11 dagegen abgewiesen. Weitere 3 Beschwerden konnten zu-
folge Rlckzugs als gegenstandslos abgeschrieben werden. In

einem Fall stehtder Entscheid noch aus. - Gegen Entscheide des
Jahres 1968 sind 46 (39) Beschwerden an das Verwaltungsge-
richt eingereicht worden. Davon hat das Gericht 21 abgewiesen,
1 vollstéandig und 1 teilweise gutgeheissen. Auf 2 Beschwerden
ist es nicht eingetreten. 22 Beschwerden (21 gegen Rekursent-
scheide des Jahres 1968 und 1 gegen einen friiheren Entscheid)
sind im Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts noch héngig.
Das Bundesgericht hat von den im Vorjahresbericht als noch
héngig angefihrten 5 Beschwerden 2 gutgeheissen, 1 abgewie-
sen und 2 als gegenstandslos abgeschrieben. - Gegen Ent-
scheide des Jahres 1968 sind 14 Beschwerden eingereicht wor-
den. Davon hat das Bundesgericht bis zur Abfassung dieses
Berichts 4 abgewiesen, 1 gutgeheissen und 1 weitere als gegen-
standslos abgeschrieben. In 8 Fallen steht der Entscheid noch
aus.

V. Sitzungen

Die Kantonale Rekurskommission hat 1968 sechs Sitzungen
abgehalten und 443 (447) Geschafte beurteilt; 200 Rekurse und
Beschwerden wurden vom Présidenten als Einzelrichter ent-
schieden. Es handelte sich dabei vor allem um Rekurse gegen
Kostenverfligungen im Zusammenhang mit der amtlichen Be-
wertung, um Geschéfte, die zufolge Riickzugs oder aus andern
Griinden abgeschrieben werden konnten, sowie um Verfligun-
gen, durch welche Rekurse gegen Nichteintretensentscheide
wegen mangelnder Begriindung der Einsprache im Sinne des
unter Ziffer | erwédhnten Kommissionsentscheides an die Veran-
lagungsbehdérden zurlickgewiesen wurden.

Bern, 12.Februar 1969

Fir die Kantonale Rekurskommission

Der Prasident: Gruber
Der 1.Sekretar: Wildbolz
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V1. Geschaftslast 1968

Steuerarten Vortrag Neueingang Total Beurteilt 1968 Abge- Total Ausstand
vom Vorjahr schrieben 31. Dez. 1968
I. Kantonale Abgaben
Einkommen- uﬁd Vermoégensteuern
1959/60 ...ttt 1 9 3 1 1 2
196162 & 5 v s s vapemsopmmmmss 5 5 65 5 5§ 8§ 5 ommray 3 2 5 3 3 2
1963/64 ... ..o 20 3 23 16 ! 16 7
1965/88 & ; wommmanmmmans 5 55 5588 0¥ ¥ LRSS 204 72 276 158 158 118
T1967/68 .ot 184 184 80 80 104
Steuern der juristischen Personen
§963]64 ; ; o vovemmmmmn s s s 8 8 85§ 8 B 1 1 1 1 -
1865/68 : - : vonmnsminssnsssaiais o soanaas 5 2 7 4 4 3
FOBT 08! ivesssssersmmmisacssie s s « 54 ¢ 4+ 0 0 esssumszsnenaens B 5 5
Vermogensgewinnsteuern
1961 « & s v v 5 v conmanmmmns 3 5 5 3 4 % § 5 § Ve 1 1 1 1 -
1962, ottt e 4 4 3 3 1
1963': ¢ s ¢ o oo 55 58 5 § ¢ 8 § 3 SyeEEETE 16 7 23 11 1 12
1964, e 18 1 19 10 10 9
g LT — 41 14 55 26 26 29
1966 o sompwnmamns b 55 55 4 7 5§ § § SRPAEERITRLS 24 18 42 22 22 20
067 . e 5 25 30 12 12 18
1068 covmmvmamans 45 595 ¥ ¢ £ § § PRbEEEORESS 8 8 1 1 7
Amtliche Werte
Berichtigungen fir 1965................ 1 1 1 1 -
Hauptrevisionen 1967 .................. 16 169 185 56 1 57 128
Berichtigungen1969 ................... 2 2 2
Liegenschaftsteuern .................. 7 4 1 9 9 2
Widerhandlungen ...............c0ues 8 6 14 6 6 8
Neue Beurteilung . .......ooovviiiinnn 2 2 1 1 1
Il. Eidgendéssische Abgaben
Wehrsteuer
10. Periode cvassssvsinvsssomveneninsss 2 1 3 1 1 2
11.Periode ..oovviiiii i 1 2 3 1 1 2
12, Periode s sssssusisss sumumeniss ssss s 9 1 10 5 5 5
13.Periode ... 134 41 175 97 97 78
14, Periode s s s s v 5 ¢ & susomsmmsmmens s & s 182 182 81 81 101
Wehrsteuerwiderhandlungen .......... 7 3 10 5 5 5
Neue Beurteilung .........coovvviinnnn 2 2 1 1 1
Verrechnungssteuer................... 1 1 1
Militarpflichtersatz
VOOD. i nimomonioon a5 3 o 0 0 8 40§ Bebdeb ATk 4 5 3 B R 3 1 1 1 1 -
BOBD . copwcpvin sy 5 53 5 5 5 ¢ 5 5 GmvmscmmE 3 o 4 2 6 4 4 2
1066 cosmmnmnaas v 855 64 umRAAEEER NS 5 K5 12 3 15 14 14 1
1967 . et 1 9 10 7 7 3
1968 camnnnsisinsisnine iuusupensns 5558483 3 3 3 3 -
1969, . 1 1 1 1 -
547 776 1323 643 1 644 679







	Geschäftsbericht der Kantonalen Rekurskommission

